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Geschäftsordnung der Stadtvertretung der 
Stadt Norderstedt vom 24.11.2005 unter Be-
rücksichtigung der ersten bis achten Ände-
rung  

Geschäftsordnung der Stadtvertretung der 
Stadt Norderstedt vom 24.11.2005 unter Be-
rücksichtigung der ersten bis neunten  Ände-
rung –Entwurf- 
Änderungen/Ergänzungen  im Fettdruck 
Streichungen durchgestrichen 

Die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt hat 
am 22.11.2005 folgende Geschäftsordnung 
beschlossen: 

unverändert 

I. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident 

§ 1 

Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident 

1)  Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsi-
dent leitet als Vorsitzende oder Vorsit-
zender  die Sitzungen der Stadtvertretung 
sachlich und unparteiisch. Sie oder er hat 
die Würde und die Rechte der Stadtver-
tretung zu wahren und die Zusammenar-
beit der Stadtvertreterinnen und Stadtver-
treter zu fördern. Sie oder er wird dabei 
von den stellvertretenden Stadtpräsiden-
ten unterstützt.  

2)  Sie oder er entscheidet in der Sitzung 
über die Auslegung dieser Geschäfts-
ordnung . Sie oder er soll sich dabei von 
ihren oder seinen Stellvertretenden be-
raten lassen. Sie oder er kann die Sit-
zungen kurzfristig unterbrechen. 

3)  Sie oder er setzt nach Beratung mit der 
Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister die Tagesordnung  der 
Sitzungen der Stadtvertretung fest. 

4)  Will die Stadtpräsidentin oder der Stadt-
präsident zur Sache sprechen, gibt sie 
oder er den Vorsitz an eine ihrer Stell-
vertreterinnen oder einen seiner Stell-
vertreter ab. 

5)  Sie oder er führt regelmäßig Sprech-
stunden  für die Einwohnerinnen und 
Einwohner durch und berichtet  darüber 
der Stadtvertretung. 

6)  Sie oder er stellt jährlich den Terminplan  
für die Sitzungen der Stadtvertretung 
auf. 

 

unverändert 
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II. Fraktionen 

§ 2 

Fraktionen 

Die Bildung einer Fraktion, die Namen der 
oder des Vorsitzenden, der stellvertretenden 
Vorsitzenden und ihrer Mitglieder sowie et-
waige Änderungen in der Zusammensetzung 
sind der Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

Unverändert 

§ 3 

Angaben über Berufe 

1)  Die Mitglieder der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse teilen der Stadtpräsi-
dentin oder dem Stadtpräsidenten in-
nerhalb eines Monats nach der konstitu-
ierenden Sitzung der Stadtvertretung 
mit, welchen Beruf und welche anderen 
vergüteten oder ehrenamtlichen Tätig-
keiten sie ausüben, soweit dies für die 
Ausübung ihres Mandats von Bedeu-
tung sein kann. 

2)  Für nachrückende Stadtvertreterinnen 
und Stadtvertreter oder für in Ersatz-
wahlen gewählte Ausschussmitglieder 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die 
Angaben innerhalb eines Monats nach 
Annahme des Mandats mitzuteilen sind. 

3)  Die Mitteilung nach Abs. 1 und 2 erfolgt 
unaufgefordert in schriftlicher Form und 
ist von den Betroffenen zu unterzeich-
nen. 

4)  Die Veröffentlichung erfolgt durch Aus-
hang im Rathaus. 

5)  Bei Änderungen in der beruflichen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit gelten die vor-
stehenden Absätze entsprechend. 

 

§ 3 

Mitteilungspflichten 

1)  Die Mitglieder der Gemeindevertre-
tung teilen bis zur konstituierenden 
Sitzung der amtierenden Stadtpräsi-
dentin oder dem amtierenden Stadt-
präsidenten mit, welchen Beruf und 
welche anderen vergüteten oder eh-
renamtlichen Tätigkeiten sie ausü-
ben, soweit dieses für die Ausübung 
ihres Mandates von Bedeutung sein 
kann. 

2)  Die Ausschussmitglieder, die nicht 
der Gemeindevertretung angehören, 
ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter und nachrückende Gemeinde-
vertreter haben die erforderlichen 
Angaben nach Abs. 1 innerhalb eines 
Monates nach Annahme des Manda-
tes, spätestens vor der ersten Sit-
zung, zu der sie geladen wurden, der 
Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten mitzuteilen. 

3) Die Mitteilung nach Abs. 1 und 2 er-
folgt unaufgefordert in schriftlicher 
Form und ist von den Betroffenen zu 
unterzeichnen. 

4) Die Veröffentlichung erfolgt durch 
Aushang im Rathaus. 
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§ 4 

Teilnahme 

1)  Die Stadtvertreterinnen und Stadtvertre-
ter sind zur Teilnahme an den Sitzungen 
der Stadtvertretung verpflichtet. Bei 
Verhinderung sollen sie ihr Fehlen der 
oder dem Vorsitzenden rechtzeitig vor 
der Sitzung mitteilen. Im Falle längerer 
Krankheit oder einer Ortsabwesenheit 
von mehr als einem Monat soll der oder 
dem Vorsitzenden Mitteilung gemacht 
werden, auch wenn keine Sitzung einbe-
rufen ist. 

2)  Erscheint eine Stadtvertreterin oder ein 
Stadtvertreter nach Beginn der Sitzung 
oder verlässt sie oder er vorzeitig die 
Beratung, so hat sie oder er sich bei der 
Protokollführerin oder dem Protokollfüh-
rer an bzw. abzumelden. 

3)  Für die Mitglieder der Ausschüsse gilt 
Abs. 2 entsprechend. 

 

unverändert 

§ 5 

Unterrichtung der Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter 

1)  Die Stadtvertreterinnen und Stadtvertre-
ter werden über die Arbeit der Aus-
schüsse durch Übersendung von Ab-
schriften der Niederschriften unterrichtet.  

2)  Die Oberbürgermeisterin oder der Ober-
bürgermeister unterrichtet die Stadtver-
tretung in ihren Sitzungen über alle 
wichtigen Verwaltungsangelegenheiten. 
Hierzu gehören auch wichtige Anord-
nungen der Aufsichtsbehörde sowie alle 
Anordnungen, bei denen die Aufsichts-
behörde dies ausdrücklich bestimmt. 

 

Unverändert 

§ 6 

Anfragen der Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter und der Fraktionen 

1)  Anfragen von Stadtvertreterinnen oder 
Stadtvertretern und Fraktionen sind 
schriftlich spätestens 15 Tage vor der 
Stadtvertretersitzung an die Oberbür-
germeisterin oder den Oberbürgermeis-
ter zu richten. Wenn die Anfrage in der 
Stadtvertretung beantwortet werden soll, 
ist gleichzeitig die Aufnahme in die Ta-

§ 6 

Anfragen der Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter und der Fraktionen 

1)  Anfragen von Stadtvertreterinnen oder 
Stadtvertretern und Fraktionen sind in 
Textform (§ 126b BGB) spätestens 15 
Tage vor der Stadtvertretersitzung an 
die Oberbürgermeisterin oder den 
Oberbürgermeister zu richten. Wenn die 
Anfrage in der Stadtvertretung beant-
wortet werden soll, ist gleichzeitig die 
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gesordnung der Stadtvertretung zu be-
antragen. Die Stadtpräsidentin oder der 
Stadtpräsident ist unverzüglich von allen 
Anfragen in Kenntnis zu setzen Die An-
fragen sind von der Oberbürgermeisterin 
oder dem Oberbürgermeister in der Sit-
zung der Stadtvertretung mündlich, oder 
auf Wunsch der Fragesteller schriftlich 
zu beantworten.. 

2)  Eine Aussprache ist möglich. Sie dauert 
maximal 20 Minuten. Die Redezeit be-
trägt maximal 3 Minuten je Rednerin o-
der Redner. Die Beiträge der hauptamt-
lichen Verwaltung werden nicht ange-
rechnet. Der oder dem Anfragenden 
steht das Erstrederecht zu. Anschlie-
ßend wird das Wort im Wechsel den 
Fraktionen erteilt. Zusatzfragen sind 
nicht zulässig. 

3)  Soweit eine schriftliche Antwort gegeben 
wurde, ist den Fraktionen und der 
Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsi-
denten diese zusätzlich in Kopie zuzu-
stellen, sofern die Fragestellerin oder 
der Fragesteller dem zustimmt. 

 

Aufnahme in die Tagesordnung der 
Stadtvertretung zu beantragen. Die 
Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident 
ist unverzüglich von allen Anfragen in 
Kenntnis zu setzen Die Anfragen sind 
von der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister in der Sitzung der 
Stadtvertretung mündlich, oder auf 
Wunsch der Fragesteller in Textform zu 
beantworten.. 

2)  Eine Aussprache ist möglich. Sie dauert 
maximal 20 Minuten. Die Redezeit be-
trägt maximal 3 Minuten je Rednerin o-
der Redner. Die Beiträge der hauptamt-
lichen Verwaltung werden nicht ange-
rechnet. Der oder dem Anfragenden 
steht das Erstrederecht zu. Anschlie-
ßend wird das Wort im Wechsel den 
Fraktionen erteilt. Zusatzfragen sind 
nicht zulässig. 

3)  Soweit eine Antwort in Textform gege-
ben wurde, ist den Fraktionen und der 
Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsi-
denten diese zusätzlich in Textform zu-
zustellen, sofern die Fragestellerin oder 
der Fragesteller dem zustimmt. 
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IV. Ältestenrat 

§ 7 

Zusammensetzung und Einberufung des 
Ältestenrates 

1)  Der Ältestenrat setzt sich zusammen 
aus der Stadtpräsidentin oder dem 
Stadtpräsidenten, den beiden Stellver-
treterinnen oder Stellvertretern und je 
einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der Fraktionen.  

2)  Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident beruft den Ältestenrat ein und lei-
tet seine Verhandlung.  

3)  Der Ältestenrat muss einberufen wer-
den, wenn dies von einer Stadtvertrete-
rin oder einem Stadtvertreter oder einem 
Mitglied eines Ausschusses unter Anga-
be der Gründe verlangt wird. Er ist bera-
tungsfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder vertreten ist. 

4)  Für die Einladung und die Niederschrift 
gelten die Vorschriften für die Aus-
schüsse entsprechend. Die Ladungsfrist 
beträgt eine Woche. 

unverändert 

§ 8 

Aufgaben des Ältestenrates 

1)  Der Ältestenrat unterstützt die Stadtprä-
sidentin oder der Stadtpräsident in ihrer 
oder seiner Amtsführung. Er ist kein Be-
schlussorgan. 

2)  Der Ältestenrat berät in Zweifelsfällen 
die Stadtpräsidentin oder den Stadtprä-
sidenten  in der Handhabung und Aus-
legung dieser Geschäftsordnung in Fäl-
len grundsätzlicher Bedeutung. Über ei-
ne Auslegung, die voraussichtlich auch 
für künftige Fälle bedeutsam werden 
kann, beschließt die Stadtvertretung. 

3)  Der Ältestenrat schlichtet persönliche 
Streitfälle zwischen den Stadtvertrete-
rinnen oder Stadtvertretern oder Aus-
schussmitgliedern unter sich. 

4)  Der Ältestenrat setzt den Tagungs-
rhythmus der Ausschüsse fest. 

Unverändert 
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V. Stadtvertretung 

§ 9 

Einladungen und Vorlagen zu den Sitzun-
gen 

1)  Die Mitglieder der Stadtvertretung und 
die Oberbürgermeisterin oder der Ober-
bürgermeister erhalten zu den Sitzun-
gen der Stadtvertretung eine schriftliche 
Einladung. Sie enthält Ort, Datum, Zeit 
und Tagesordnung der Sitzung. Der Ein-
ladung sollen Vorlagen für jeden Tages-
ordnungspunkt beigefügt werden. Die 
Vorlagen sollen eine vollständige Dar-
stellung des Sachverhalts mit den haus-
haltsmäßigen Auswirkungen und einen 
Beschlussvorschlag enthalten. Diese 
Unterlagen werden ebenfalls in einem 
besonders geschützten Bereich des In-
ternetangebotes der Stadt Norderstedt 
den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

2)   Vorlagen und Anträge, die voraussicht-
lich in nicht öffentlicher Sitzung zu be-
handeln sind, sind als solche zu kenn-
zeichnen. Die Beratungsgegenstände 
sind so zu umschreiben, dass die Nicht-
öffentlichkeit gewahrt bleibt, d.h. insbe-
sondere ein Bezug zu einzelnen Perso-
nen oder Betroffenen nicht hergestellt 
werden kann.“, 

3)  Ort, Datum, Zeit und Tagesordnung der 
Sitzung werden öffentlich bekannt ge-
macht. 

4)  Die Ladungsfrist  beträgt 11 Tage. 

5)  Für ihre bürgerlichen Mitglieder wird den 
Fraktionsgeschäftsstellen gleichzeitig 
eine besonders anzufordernde Anzahl 
von Einladungen mit den dazugehörigen 
Vorlagen zur Einsicht zur Verfügung ge-
stellt, soweit sie öffentlich sind. 

V. Stadtvertretung 

§ 9 

Einladungen und Vorlagen zu den Sitzun-
gen 

1)  Die Mitglieder der Stadtvertretung und 
die Oberbürgermeisterin oder der Ober-
bürgermeister erhalten zu den Sitzun-
gen der Stadtvertretung eine Ausferti-
gung der Einladung in Textform. Sie 
enthält Ort, Datum, Zeit und Tagesord-
nung der Sitzung. Der Einladung sollen 
Vorlagen für jeden Tagesordnungspunkt 
beigefügt werden. Die Vorlagen sollen 
eine vollständige Darstellung des Sach-
verhalts mit den haushaltsmäßigen 
Auswirkungen und einen Beschlussvor-
schlag enthalten. Diese Unterlagen wer-
den ebenfalls in einem besonders ge-
schützten Bereich des Internetangebo-
tes der Stadt Norderstedt den Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt. 

2)  Vorlagen und Anträge, die voraussicht-
lich in nicht öffentlicher Sitzung zu be-
handeln sind, sind als solche zu kenn-
zeichnen. Die Beratungsgegenstände 
sind so zu umschreiben, dass die Nicht-
öffentlichkeit gewahrt bleibt, d.h. insbe-
sondere ein Bezug zu einzelnen Perso-
nen oder Betroffenen nicht hergestellt 
werden kann., 

3)  Ort, Datum, Zeit und Tagesordnung der 
Sitzung werden öffentlich bekannt ge-
macht. 

4)  Die Ladungsfrist  beträgt 11 Tage. 

5)  Für ihre bürgerlichen Mitglieder wird den 
Fraktionsgeschäftsstellen gleichzeitig 
eine besonders anzufordernde Anzahl 
von Einladungen mit den dazugehörigen 
Vorlagen zur Einsicht zur Verfügung ge-
stellt, soweit sie öffentlich sind. 

§ 10 

Tagesordnung 

1)  Die Beratungspunkte sind in nachste-
hender Reihenfolge auf die Tagesord-
nung zu setzen: 

a) Eröffnung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit 
b) Beratung und Beschlussfassung zur 
Tagesordnung 
c) Berichte der Stadtpräsidentin oder 

unverändert 
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des Stadtpräsidenten 
Berichte der Oberbürgermeisterin oder 
des Oberbürgermeisters 
d) Einwohnerfragestunde 
e) Haushaltssatzung oder Nachtrags-
haushaltssatzung 
f) Tagesordnungspunkte, die in der letz-
ten Sitzung der Stadtvertretung zurück-
gestellt worden sind 
g) Anträge in der Reihenfolge ihres Ein-
ganges 
h) die übrigen Beratungspunkte 
i) Angelegenheiten, die voraussichtlich 
in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln 
sind. 

2)  Die Stadtvertretung kann die Reihenfol-
ge der Beratungspunkte ändern. Dies 
geschieht insbesondere dann, wenn Ta-
gesordnungspunkte ohne Aussprache 
beschlossen werden (Schnelldurch-
gang). Durch Mehrheitsbeschluss kann 
eine Angelegenheit vor der Beratung 
von der Tagesordnung abgesetzt oder 
die Beschlussfassung für diesen Tages-
ordnungspunkt vertagt werden, soweit 
nicht Anträge der Fraktionen betroffen 
sind. 
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§ 11 

Anträge zur Tagesordnung 

1)  Anträge auf Aufnahme eines Bera-
tungspunktes in die Tagesordnung kön-
nen ein Drittel der gesetzlichen Zahl der 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, 
der Hauptausschuss, ein Ausschuss, ei-
ne Fraktion, die Beiräte nach § 47d GO 
oder die Oberbürgermeisterin oder der 
Oberbürgermeister stellen.  

2)  Aus dem Antrag muss eindeutig ersicht-
lich sein, wer Antragsteller nach Abs. 1 
ist.  

3)  Anträge aller Antragsberechtigten müs-
sen bis zum 15. Tag vor der Sitzung, 
15.00 Uhr schriftlich mit Beschlussvor-
schlag und Begründung der oder dem 
Vorsitzenden vorliegen. 

4)  Anträge, die Mehrausgaben verursa-
chen oder vorgesehene Einnahmen 
mindern, müssen einen Deckungsvor-
schlag aufweisen. 

5)  Dringlichkeitsanträge können bis zum 
Beginn der Sitzung bei der Stadtpräsi-
dentin oder dem Stadtpräsidenten 
schriftlich in hinreichender Anzahl für 
Fraktionen, Präsidium, Oberbürgermeis-
terin oder Oberbürgermeister und Proto-
koll eingereicht werden. Die Dringlichkeit 
ist im Antrag zu begründen.. Der Dring-
lichkeitsantrag ist auf die Tagesordnung 
zu setzen, wenn zwei Drittel der gesetz-
lichen Zahl der Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter die Eilbedürftigkeit aner-
kennen. 

6)  Anträge, die nach Ablauf der in Absatz 2 
genannten Fristen eingegangen sind 
oder als Dringlichkeitsanträge die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht haben, 
gelten als zur nächsten Sitzung gestellt. 

§ 11 

Anträge zur Tagesordnung 

1)  Anträge auf Aufnahme eines Bera-
tungspunktes in die Tagesordnung kön-
nen ein Drittel der gesetzlichen Zahl der 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, 
der Hauptausschuss, ein Ausschuss, ei-
ne Fraktion, die Beiräte nach § 47d GO 
oder die Oberbürgermeisterin oder der 
Oberbürgermeister stellen.  

2)  Aus dem Antrag muss eindeutig ersicht-
lich sein, wer Antragsteller nach Abs. 1 
ist. Die Briefumschläge sind mit der 
Kennzeichnung „Antrag zur Tagesord-
nung der Stadtvertretung“ zu versehen. 

3)  Anträge aller Antragsberechtigten müs-
sen bis zum 15. Tag vor der Sitzung, 
15.00 Uhr in Textform mit Beschluss-
vorschlag und Begründung der oder 
dem Vorsitzenden vorliegen. 

4)  Anträge, die Mehrausgaben verursa-
chen oder vorgesehene Einnahmen 
mindern, müssen einen Deckungsvor-
schlag aufweisen. 

5)  Dringlichkeitsanträge  können bis zum 
Beginn der Sitzung bei der Stadtpräsi-
dentin oder dem Stadtpräsidenten nur 
in Schriftform  in hinreichender Anzahl 
für Fraktionen, Präsidium, Oberbürger-
meisterin oder Oberbürgermeister und 
Protokoll eingereicht werden. Die Dring-
lichkeit ist im Antrag zu begründen. Der 
Dringlichkeitsantrag ist auf die Tages-
ordnung zu setzen, wenn zwei Drittel 
der gesetzlichen Zahl der Stadtvertrete-
rinnen und Stadtvertreter die Eilbedürf-
tigkeit anerkennen. 

6)  Anträge, die nach Ablauf der in Absatz 2 
genannten Fristen eingegangen sind 
oder als Dringlichkeitsanträge die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht haben, 
gelten als zur nächsten Sitzung gestellt. 

§ 12 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

1)  Die Einladung, die Tagesordnung und 
die Vorlagen der voraussichtlich in öf-
fentlicher Sitzung zu beratenden Ange-
legenheiten der Stadtvertretung werden 
der Presse zur Berichterstattung zur 
Verfügung gestellt, soweit nicht die be-
rechtigte Interessen einzelner oder Be-

unverändert 
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lange des öffentlichen Wohles entge-
genstehen. Sie werden ebenfalls in den 
städtischen Büchereien, in der Sitzung 
der Stadtvertretung und über das Inter-
netangebot der Stadt Norderstedt je-
dermann zugänglich gemacht. 

2)  Für die Niederschriften gilt Abs. 1 ent-
sprechend. 

§ 13 

Eingaben von Einwohnerinnen und Ein-
wohner 

1)  Eingaben von Einwohnerinnen oder 
Einwohnern an die Stadtvertretung kön-
nen schriftlich eingereicht werden oder 
der Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten in der Sprechstunde vorgetra-
gen werden. Die Eingaben werden dem 
Eingabenausschuss zugeleitet. Der 
Ausschuss unterbreitet der Stadtvertre-
tung eine Empfehlung zur weiteren Be-
handlung der Eingabe. 

2)  Die Einwohnerinnen oder Einwohner 
werden durch die Stadtpräsidentin oder 
den Stadtpräsidenten über die weitere 
Behandlung ihrer Angelegenheit und die 
Entscheidung der Stadtvertretung zu un-
terrichtet. 

§ 13 

Eingaben von Einwohnerinnen und Ein-
wohner 

1)  Eingaben von Einwohnerinnen oder 
Einwohnern an die Stadtvertretung kön-
nen in Textform eingereicht werden oder 
der Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten in der Sprechstunde vorgetra-
gen werden. Die Eingaben werden dem 
Eingabenausschuss zugeleitet. Der 
Ausschuss unterbreitet der Stadtvertre-
tung eine Empfehlung zur weiteren Be-
handlung der Eingabe oder verweist 
die Eingabe zur Vorberatung an den 
sachlich zuständigen Ausschuss.  

2)  Die Einwohnerinnen oder Einwohner 
werden durch die Stadtpräsidentin oder 
den Stadtpräsidenten über die weitere 
Behandlung ihrer Angelegenheit und die 
Entscheidung der Stadtvertretung zu un-
terrichtet. 
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§ 14 

Einwohnerfragestunde 

1)  In jeder Sitzung der Stadtvertretung wird 
eine Einwohnerfragestunde durchge-
führt. Sie dauert höchstens 45 Minuten. 
Sie kann bei Bedarf auch geteilt werden. 
Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident legt bei Erstellung der Tagesord-
nung (§ 10) fest, ob dies geschieht und 
wo die Teile der Einwohnerfragestunde 
in die Tagesordnung eingefügt werden. 
Auch bei einer Teilung der Einwohner-
fragestunde ändert verbleibt es bei der 
Gesamtdauer von 45 Minuten. 

1a)  Zu Beginn jedes Teiles der Einwohner-
fragestunde weist der oder die Vorsit-
zende daraufhin, dass jeder oder jede 
Anfragende verlangen kann, dass ihr 
oder sein Name im im Internetangebot 
der Stadt Norderstedt veröffentlichten 
Protokoll nicht genannt wird. Der Hin-
weis ist zu protokollieren. Auf schriftli-
chen Antrag unter Bezeichnung des je-
weiligen Protokolls erfolgt die Löschung 
des Namens auch für bereits veröffent-
lichte Protokolle. 

2)  Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner 
der Stadt Norderstedt kann den Fraktio-
nen und der Verwaltung Fragen zu Be-
ratungsgegenständen oder anderen An-
gelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft stellen und Vorschläge und Anre-
gungen unterbreiten. Dies gilt für Be-
troffene entsprechend. Die Eigenschaft 
als Einwohnerin oder Einwohner oder 
Betroffene oder Betroffener ist im Zwei-
fel gegenüber der Stadtpräsidentin oder 
dem Stadtpräsidenten glaubhaft zu ma-
chen. 

3)  Die Fragen können sowohl schriftlich als 
auch mündlich gestellt werden. Schriftli-
che Fragen können an die Stadtpräsi-
dentin oder den Stadtpräsidenten ge-
sandt oder bei der Verwaltung zu Proto-
koll gegeben werden.  

4)  Die schriftlich eingegangenen Fragen 
werden jeweils in der Reihenfolge ihres 
Einganges vorgelesen und beantwortet. 
Anschließend werden in der Reihenfolge 
des Eintrages in die Liste die Fragestel-
lerinnen oder Fragesteller aufgerufen, 
ihre Fragen mündlich zu stellen. Die 
Fragen und Antworten sollen kurz und 

§ 14 

Einwohnerfragestunde 

1)  In jeder Sitzung der Stadtvertretung wird 
eine Einwohnerfragestunde durchge-
führt. Sie dauert höchstens 45 Minuten. 
Sie kann bei Bedarf auch geteilt werden. 
Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident legt bei Erstellung der Tagesord-
nung (§ 10) fest, ob dies geschieht und 
wo die Teile der Einwohnerfragestunde 
in die Tagesordnung eingefügt werden. 
Auch bei einer Teilung der Einwohner-
fragestunde ändert verbleibt es bei der 
Gesamtdauer von 45 Minuten. 

1a)  Zu Beginn jedes Teiles der Einwohner-
fragestunde weist der oder die Vorsit-
zende daraufhin, dass jeder oder jede 
Anfragende verlangen kann, dass ihr 
oder sein Name im Internetangebot der 
Stadt Norderstedt veröffentlichtem Pro-
tokoll nicht genannt wird. Der Hinweis ist 
zu protokollieren. Auf Antrag in Text-
form unter Bezeichnung des jeweiligen 
Protokolls erfolgt die Löschung des Na-
mens auch für bereits veröffentlichte 
Protokolle. 

2)  Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner 
der Stadt Norderstedt kann den Fraktio-
nen und der Verwaltung Fragen zu Be-
ratungsgegenständen oder anderen An-
gelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft stellen und Vorschläge und Anre-
gungen unterbreiten. Dies gilt für Be-
troffene entsprechend. Die Eigenschaft 
als Einwohnerin oder Einwohner oder 
Betroffene oder Betroffener ist im Zwei-
fel gegenüber der Stadtpräsidentin oder 
dem Stadtpräsidenten glaubhaft zu ma-
chen. 

3)  Die Fragen können sowohl in Textform 
als auch mündlich gestellt werden. Fra-
gen in Textform  können an die Stadt-
präsidentin oder den Stadtpräsidenten 
gesandt oder bei der Verwaltung zu Pro-
tokoll gegeben werden.  

4)  Die eingegangenen Fragen werden je-
weils in der Reihenfolge ihres Eingan-
ges vorgelesen und beantwortet. An-
schließend werden in der Reihenfolge 
des Eintrages in die Liste die Fragestel-
lerinnen oder Fragesteller aufgerufen, 
ihre Fragen mündlich zu stellen. Die 
Fragen und Antworten sollen kurz und 
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sachbezogen sein; eine Diskussion fin-
det nicht statt. 

5)  Kann eine Frage in der Fragestunde 
nicht beantwortet werden, ist die Antwort 
in der nächsten Fragestunde zu geben 
oder der oder dem Fragenden mit deren 
oder dessen Einverständnis schriftlich 
zuzustellen, soweit der oder die Anfra-
gende ihre Adresse bekanntgegeben 
haben. 

6)  Entscheidet sich eine Fragestellerin o-
der ein Fragesteller für die schriftliche 
Beantwortung einer Anfrage, so entfällt 
die mündliche Beantwortung im Rahmen 
der Einwohnerfragestunde. 

sachbezogen sein; eine Diskussion fin-
det nicht statt. 

5)  Kann eine Frage in der Fragestunde 
nicht beantwortet werden, ist die Antwort 
in der nächsten Fragestunde zu geben 
oder der oder dem Fragenden mit deren 
oder dessen Einverständnis in Textform 
zuzustellen, soweit der oder die Anfra-
gende ihre Kontaktdaten bekanntgege-
ben haben. 

6)  Entscheidet sich eine Fragestellerin o-
der ein Fragesteller für die Beantwor-
tung in Textform   so entfällt die münd-
liche Beantwortung im Rahmen der 
Einwohnerfragestunde. 

§ 15 

Ablauf der Sitzungen 

Die Sitzung der Stadtvertretung ist in der 
Regel in folgender Reihenfolge durchzufüh-
ren: 

a)  Eröffnung der Sitzung durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und Fest-
stellung der Ordnungsmäßigkeit der La-
dung, der Anwesenheit und Beschluss-
fähigkeit. 

b)  Beschlussfassung über die Tagesord-
nung. 

c)  Beratung der Tagesordnung in der be-
schlossenen Reihenfolge. Soweit über 
einzelne Tagesordnungspunkte ohne 
Aussprache beschlossen wird (Schnell-
durchgang), ändert sich die Reihenfolge 
entsprechend. 

d)  Protokollgenehmigung. 

e)  Schließung der Sitzung durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden. 

Unverändert 
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§ 16 

Ordnungsmaßnahmen, Hausrecht und 
Verhalten in den Sitzungen  

1)  Die oder der Vorsitzende kann jede 
Sprecherin oder jeden Sprecher "zur 
Sache" rufen, wenn sie oder er von der 
zur Beratung anstehenden Angelegen-
heit abschweift oder sich wiederholt. 

2)  Sitzungsteilnehmerinnen oder Sitzungs-
teilnehmer, die die Ordnung verletzen, 
ruft die oder der Vorsitzende unter Nen-
nung des Namens "zur Ordnung. 

3)  Ist eine Stadtvertreterin oder ein Stadt-
vertreter in einer Sitzung dreimal "zur 
Sache" oder dreimal "zur Ordnung" ge-
rufen worden, so hat die Stadtpräsiden-
tin oder der Stadtpräsident ihr oder ihm 
das Wort zu entziehen. Nach dem zwei-
ten Ruf "zur Sache" oder "zur Ordnung" 
hat Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident auf die Folgen hinzuweisen. Einer 
Stadtvertreterin oder einem Stadtvertre-
ter, der oder dem das Wort entzogen 
worden ist, darf es in derselben Sitzung 
zu derselben Sache nicht wieder erteilt 
werden. 

4)  Gegen einen Ordnungsruf und eine 
Wortentziehung kann spätestens am 
zweiten Werktage nach der Sitzung bei 
der Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten schriftlich Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist auf die 
Tagesordnung der nächstfolgenden Sit-
zung zu setzen. Die oder der Betreffen-
de kann ihren oder seinen Widerspruch 
mündlich begründen. Die Vertretung 
entscheidet nach Stellungnahme durch 
die Stadtpräsidentin oder den Stadtprä-
sidenten, ob der Ordnungsruf oder die 
Wortentziehung berechtigt war. 

5)  Die oder der Vorsitzende übt während 
der Sitzungen das Hausrecht aus. Sie 
oder er kann Personen, die die Sitzun-
gen stören, nach Ermahnung des Rau-
mes verweisen. 

6) Gestrichen 

§ 16 

Ordnungsmaßnahmen, Hausrecht und 
Verhalten in den Sitzungen  

1)  Die oder der Vorsitzende kann jede 
Sprecherin oder jeden Sprecher "zur 
Sache" rufen, wenn sie oder er von der 
zur Beratung anstehenden Angelegen-
heit abschweift oder sich wiederholt. 

2)  Sitzungsteilnehmerinnen oder Sitzungs-
teilnehmer, die die Ordnung verletzen, 
ruft die oder der Vorsitzende unter Nen-
nung des Namens "zur Ordnung. 

3)  Ist eine Stadtvertreterin oder ein Stadt-
vertreter in einer Sitzung dreimal "zur 
Sache" oder dreimal "zur Ordnung" ge-
rufen worden, so hat die Stadtpräsiden-
tin oder der Stadtpräsident ihr oder ihm 
das Wort zu entziehen. Nach dem zwei-
ten Ruf "zur Sache" oder "zur Ordnung" 
hat Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident auf die Folgen hinzuweisen. Einer 
Stadtvertreterin oder einem Stadtvertre-
ter, der oder dem das Wort entzogen 
worden ist, darf es in derselben Sitzung 
zu derselben Sache nicht wieder erteilt 
werden. 

4)  Gegen einen Ordnungsruf und eine 
Wortentziehung kann spätestens am 
zweiten Werktage nach der Sitzung bei 
der Stadtpräsidentin oder dem Stadtprä-
sidenten in Textform  Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist auf 
die Tagesordnung der nächstfolgenden 
Sitzung zu setzen. Die oder der Betref-
fende kann ihren oder seinen Wider-
spruch mündlich begründen. Die Vertre-
tung entscheidet nach Stellungnahme 
durch die Stadtpräsidentin oder den 
Stadtpräsidenten, ob der Ordnungsruf 
oder die Wortentziehung berechtigt war. 

5)  Die oder der Vorsitzende übt während 
der Sitzungen das Hausrecht aus. Sie 
oder er kann Personen, die die Sitzun-
gen stören, nach Ermahnung des Rau-
mes verweisen. 

6) Gestrichen 

§ 17 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1)  Die Sitzungen der Stadtvertretung sind 
öffentlich. 

Unverändert 
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(2)  Für den Ausschluss der Öffentlichkeit 
gelten die gesetzlichen Regelungen des 
§ 35 GO. 

(3)  Die Bekanntgabe der in nicht öffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse erfolgt 
nach § 35 Abs. 3 GO. Soweit eine Be-
kanntgabe nicht erfolgen soll, beschließt 
darüber die Stadtvertretung mit einer 
Mehrheit von Zweidritteln der anwesen-
den Stadtvertreterinnen und Stadtvertre-
ter  

§ 18 

Beratung 

1)  Nach Eröffnung der Beratung erteilt die 
oder der Vorsitzende bei Anträgen der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller 
das Wort zur Begründung. Soweit der 
Sachzusammenhang nicht verlassen 
wird, kann der Antragsteller oder die An-
tragstellerin den Antrag ändern oder er-
gänzen. 

2)  Alle Angelegenheiten sollen in der Regel 
in den zuständigen Ausschüssen vorbe-
raten werden, bevor die Stadtvertretung 
über sie beschließt. Das gilt insbesonde-
re für Angelegenheiten mit finanziellen 
Auswirkungen. 

3)  Jedes Mitglied hat das Recht, unmittel-
bar nach Schluss der Beratung und Ab-
stimmung das Wort zu einer persönli-
chen Erklärung zu verlangen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt ist eine persönliche 
Erklärung nicht mehr zulässig. 

Unverändert 
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§ 19 

Worterteilung und Redezeit 

1)  Wortmeldungen erfolgen durch Hand-
aufheben. Die Stadtpräsidentin oder der 
Stadtpräsident erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Meldungen und führt 
hierzu eine Rednerliste. Sie oder er hat 
das Recht, abweichend davon der 
Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister auf ihr oder sein Verlan-
gen jederzeit das Wort zu erteilen, wenn 
dies der Sachaufklärung und der Zügig-
keit der Beratung dienen kann, es sei 
denn, einer der vorrangig auf der Red-
nerliste Eingetragenen widerspricht. 

2)  Erfolgen mehrere Wortmeldungen 
gleichzeitig, wird das Wort nach pflicht-
gemäßem Ermessen erteilt. 

3)  Die Redezeit für jede erste Rednerin 
oder jeden ersten Redner der Fraktio-
nen pro Beratungspunkt beträgt bis zu 
zehn Minuten, für alle weiteren Redne-
rinnen oder Redner bis zu fünf Minuten. 
Durch Beschluss kann für einzelne Ta-
gesordnungspunkte die Redezeit geän-
dert werden. Die Beschränkung der Re-
dezeit gilt nicht für die Oberbürgermeis-
terin oder den Oberbürgermeister. 

4)  Bei der Aussprache über Anträge, die 
von Stadtvertreterinnen oder Stadtver-
tretern oder Fraktionen eingebracht 
worden sind, wird nach der Begründung 
zunächst je eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der anderen Fraktionen das 
Wort erteilt. 

5)  Zu jedem Punkt der Tagesordnung darf 
der gleichen Rednerin oder dem Redner 
nur dreimal das Wort erteilt werden. 
Diese Bestimmung gilt nicht bei der Be-
ratung des Haushaltsplanes und in den 
Ausschüssen. 

6)  Im Laufe der Beratung können kurze 
Zwischenfragen, die sich auf den Ge-
genstand der Debatte beziehen, an die 
Rednerin oder den Redner gestellt wer-
den. Eine Stadtvertreterin oder ein 
Stadtvertreter, die oder der eine Zwi-
schenfrage zu stellen wünscht, macht 
dies durch Erheben vom Sitz kenntlich. 
Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident fragt die Rednerin oder den Red-
ner, ob sie oder er eine Zwischenfrage 
zulässt und erteilt, falls die Rednerin o-

unverändert 
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der der Redner dies bejaht, der Frage-
stellerin oder dem Fragesteller das Wort. 

§ 20 

Antragsarten und Berechtigung 

1)  Beschlüsse der Stadtvertretung setzen 
einen Antrag oder Beschlussvorschlag 
zu einem auf der Tagesordnung stehen-
den oder aufgenommenen Tagesord-
nungspunkt voraus. 

2)  Anträge auf Beschlussfassung können 
von den Fraktionen durch die Fraktions-
vorsitzenden, einem Drittel der gesetzli-
chen Zahl der Stadtvertreter sowie ein-
zelnen Stadtvertretern zu bestimmten 
Tagesordnungspunkten gestellt werden. 

3)  Beschlussvorschläge sind von den zur 
Vorbereitung von Beschlüssen berufe-
nen Organen, insbesondere der Ober-
bürgermeisterin oder dem Oberbürger-
meister und den Ausschüssen, einge-
brachte Anträge und Vorlagen. 

4)  Anträge auf Beschlussfassung können 
von den dazu Berechtigten nach Maß-
gabe dieser Geschäftsordnung gestellt 
werden als  

a) Anträge zur Änderung oder Ergän-
zung der Tagesordnung im Sinne von § 
34 Abs. 4 GO 

b) Sachanträge, mit denen die sachliche 
Erledigung der auf der Tagesordnung 
befindlichen Beratungsgegenstände an-
gestrebt wird, 

c) Anträge zur Geschäftsordnung, mit 
denen das Verfahren beeinflusst werden 
soll. 

5)  Anträge, Beschlussvorschläge und Vor-
lagen können von denjenigen, die sie 
eingebracht haben, bis zum Beginn der 
Abstimmung zurückgezogen werden. 
Eine Abstimmung findet dann darüber 
nicht mehr statt. 

unverändert 

§ 21 

Sachanträge 

1)  Es wird nur über Anträge abgestimmt, 
die vorher schriftlich dem oder der Vor-
sitzenden, der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister, dem Protokoll 
und den anderen Fraktionen in hinrei-
chender Anzahl überreicht worden sind.  

2)  Anträge können bis zum Beginn der 

§ 21 

Sachanträge 

1)  Es wird nur über Anträge abgestimmt, 
die vorher nur in Schriftform dem oder 
der Vorsitzenden, der Oberbürgermeis-
terin oder dem Oberbürgermeister, dem 
Protokoll und den anderen Fraktionen in 
hinreichender Anzahl übermittelt wor-
den sind.  
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Beschlussfassung des jeweiligen Ta-
gesordnungspunktes gestellt werden. 

3)  Über einen zur Abstimmung gebrachten 
Antrag kann in derselben Sitzung nur 
erneut abgestimmt werden, wenn nie-
mand widerspricht. 

2)  Anträge können bis zum Beginn der 
Beschlussfassung des jeweiligen Ta-
gesordnungspunktes gestellt werden. 

3)  Über einen zur Abstimmung gebrachten 
Antrag kann in derselben Sitzung nur 
erneut abgestimmt werden, wenn nie-
mand widerspricht. 
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§ 22 

Geschäftsordnungsanträge 

1)  Geschäftsordnungsanträge sind Anträ-
ge, mit denen der Gang der Beratung 
beeinflusst werden soll. Geschäftsord-
nungsanträge sind insbesondere: 

a) Änderung der Reihenfolge der Ta-
gesordnung 

b) Absetzung von der Tagesordnung 

c) Verweisung an einen Ausschuss 

d) Vertagung 

e) Schluss der Beratung 

f) Unterbrechung der Sitzung 

g) Namentliche Abstimmung 

h) Ausschluss oder Wiederherstellung 
der Öffentlichkeit 

i) Änderung der Redezeit 

j) Antrag auf Feststellung der Beschluss-
fähigkeit. 

Geschäftsordnungsanträge können 
durch jedes Mitglied bis zum Beginn der 
Beschlussfassung gestellt werden. 

2)  Ein Mitglied, das einen Antrag zur Ge-
schäftsordnung stellen will, hebt beide 
Hände. Nach Stellung des Antrages soll 
die Rednerliste unterbrochen werden 
und jede Fraktion und die nicht einer 
Fraktion angehörenden Mitglieder erhal-
ten Gelegenheit, sich zum Antrag zu 
äußern. Die Redezeit beträgt höchstens 
zwei Minuten. 

3)  Anträge auf Unterbrechung der Sitzung 
müssen von einem Drittel der anwesen-
den Mitglieder oder einer Fraktion unter-
stützt werden. Die oder der Vorsitzende 
muss daraufhin die Sitzung unterbre-
chen. 

4)  Anträge auf Verweisung, Vertagung o-
der Schluss der Beratung müssen von 
mindestens einem weiteren Mitglied un-
terstützt werden. Über diese Anträge 
darf erst entschieden werden, wenn jede 
Fraktion, die nicht einer Fraktion ange-
hörenden Mitglieder und die Oberbür-
germeisterin oder der Oberbürgermeis-
ter Gelegenheit hatten, sich zur Sache 
zu äußern. Den Schlussantrag kann nur 
ein Mitglied stellen, das bisher nicht zur 
Sache gesprochen hat. 

5)  Nach Annahme des Schlussantrages ist 

unverändert 
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unverzüglich über die zu beratende An-
gelegenheit zu beschließen. Liegen 
gleichzeitig ein Verweisungs-, Verta-
gungs- oder Schlussantrag vor, ist zu-
nächst über den Schlussantrag abzu-
stimmen. 
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§ 23 

Abstimmung 

1)  Die Abstimmung erfolgt nach Schluss 
der Beratung, wobei der zur Abstim-
mung gestellte Antrag in seiner gültigen 
Form durch den oder die Vorsitzende 
festgestellt wird. 

2)  Über jeden Antrag wird offen durch 
Handaufheben abgestimmt. Die oder 
der Vorsitzende stellt die Zahl der Stim-
men fest, die 

a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten 

 und verkündet das Ergebnis. Wird 
das Abstimmungsergebnis unverzüglich 
angezweifelt, muss die Stimmenzählung 
wiederholt werden. 

 Auf Verlangen eines Drittels der an-
wesenden Stadtvertreterinnen oder 
Stadtvertreter oder einer Fraktion wird 
namentlich abgestimmt. 

3)  Bei deutlicher Mehrheit kann die oder 
der Vorsitzende auf die Stimmenzählung 
verzichten, wenn niemand widerspricht.  
In diesem Fall wird als Abstimmungser-
gebnis nur die Annahme oder Ableh-
nung des Beschlussvorschlages festge-
stellt. 

4)   Jede Fraktion oder ein Drittel der Zahl 
der anwesenden Mitglieder kann eine 
Einzelabstimmung über einzelne Teile 
von Anträgen, Beschlussvorschlägen 
oder Vorlagen verlangen. Werden bei 
der Einzelabstimmung Teile abgelehnt 
oder verändert angenommen, so ist 
auch über die Angelegenheit insgesamt 
abzustimmen (Schlussabstimmung). 

5)  Liegen zu einem Tagesordnungspunkt 
Änderungs- oder Ergänzungsanträge 
vor, so ist zunächst über diese abzu-
stimmen. Liegen mehrere Änderungs- 
oder Ergänzungsanträge vor, so wird 
zunächst über den abgestimmt, der vom 
Ursprungsantrag am weitesten ab-
weicht. Bei Änderungs- und Ergän-
zungsanträgen mit finanziellen Auswir-
kungen hat der Antrag den Vorrang, der 
die meisten Mehrausgaben bzw. Min-
dereinnahmen bewirken würde. In Zwei-
felsfällen entscheidet die oder der Vor-
sitzende über die Reihenfolge der Ab-

§ 23 

Abstimmung 

1)  Die Abstimmung erfolgt nach Schluss 
der Beratung, wobei der zur Abstim-
mung gestellte Antrag in seiner gültigen 
Form durch den oder die Vorsitzende 
festgestellt wird. 

2)  Über jeden Antrag wird offen durch 
Handaufheben mit Stimmkarten abge-
stimmt. 

2a) Die oder der Vorsitzende stellt für 
jede Fraktion und für die nicht einer 
Fraktion angehörenden Mitglieder der 
Stadtvertretung die Zahl der Stimmen 
fest, die 

a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen oder 

c) sich der Stimme enthalten 

und verkündet die Einzelergebnisse 
für jede Fraktion und für die nicht ei-
ner Fraktion angehörenden Mitglieder 
der Stadtvertretung und das Gesamt-
ergebnis. Wird das Abstimmungser-
gebnis unverzüglich angezweifelt, 
muss die Stimmenzählung wiederholt 
werden. 

Auf Verlangen eines Drittels der an-
wesenden Stadtvertreterinnen oder 
Stadtvertreter oder einer Fraktion 
wird namentlich abgestimmt. 

3)  Entfallen Bei deutlicher Mehrheit kann 
die oder der Vorsitzende auf die Stim-
menzählung verzichten, wenn niemand 
widerspricht.  In diesem Fall wird als Ab-
stimmungsergebnis nur die Annahme 
oder Ablehnung des Beschlussvor-
schlages festgestellt. 

4)   Jede Fraktion oder ein Drittel der Zahl 
der anwesenden Mitglieder kann eine 
Einzelabstimmung über einzelne Teile 
von Anträgen, Beschlussvorschlägen 
oder Vorlagen verlangen. Werden bei 
der Einzelabstimmung Teile abgelehnt 
oder verändert angenommen, so ist 
auch über die Angelegenheit insgesamt 
abzustimmen (Schlussabstimmung). Für 
die Feststellung der Einzelergebnisse 
und die Schlussabstimmung gilt Abs. 
2a) entsprechend. 

5)  Liegen zu einem Tagesordnungspunkt 
Änderungs- oder Ergänzungsanträge 
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stimmungen. vor, so ist zunächst über diese abzu-
stimmen. Liegen mehrere Änderungs- 
oder Ergänzungsanträge vor, so wird 
zunächst über den abgestimmt, der vom 
Ursprungsantrag am weitesten ab-
weicht. Bei Änderungs- und Ergän-
zungsanträgen mit finanziellen Auswir-
kungen hat der Antrag den Vorrang, der 
die meisten Mehrausgaben bzw. Min-
dereinnahmen bewirken würde. In Zwei-
felsfällen entscheidet die oder der Vor-
sitzende über die Reihenfolge der Ab-
stimmungen. Für die Feststellung der 
Ergebnisse gilt Abs. 2a) entspre-
chend. 
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§ 24 

Wahlen 

1)  Gewählt wird, wenn niemand wider-
spricht, durch Handaufheben, sonst 
durch Stimmzettel. 

2)  Für die Stimmzettel und Lose sind äu-
ßerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so zu falten, dass der 
Inhalt verdeckt ist 

3)  Die Stimmzettel und Lose dürfen nur mit 
der Kennzeichnung des Wahlvorschla-
ges versehen werden. Leere Stimmzet-
tel und Stimmzettel, die keine klare 
Wahlabsicht erkennen lassen, zählen 
als ungültige Stimmen. 

4)  Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los, das die Stadtpräsidentin 
oder der Stadtpräsident zieht. Die  
Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident 
gibt das Ergebnis der Wahl oder des 
Losentscheides bekannt. 

5)  Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung 
nach § 46 Abs. 1 GO in einem Aus-
schuss kein Sitz entfallen ist, erklären 
unmittelbar nach dem jeweiligen Wahl-
gang zu Protokoll, ob und welche Per-
son sie in den Ausschuss entsenden. 

6)  Stadtvertreterinnen und –vertreter, die 
keiner Fraktion angehören, erklären 
schriftlich gegenüber der Stadtpräsiden-
tin oder dem Stadtpräsidenten, in wel-
chem Ausschuss sie beratendendes 
Mitglied werden wollen.  

§ 24 

Wahlen 

1) Gewählt wird, wenn niemand wider-
spricht, mit Stimmkarten, sonst durch 
Stimmzettel. Soweit offen abgestimmt 
wird, gilt § 23 Abs. 2a entsprechend 

2)  Für die Stimmzettel und Lose sind äu-
ßerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die 
Stimmzettel sind so zu falten, dass der 
Inhalt verdeckt ist 

3)  Die Stimmzettel und Lose dürfen nur mit 
der Kennzeichnung des Wahlvorschla-
ges versehen werden. Leere Stimmzet-
tel und Stimmzettel, die keine klare 
Wahlabsicht erkennen lassen, zählen 
als ungültige Stimmen. 

4)  Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
erhält. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los, das die Stadtpräsidentin 
oder der Stadtpräsident zieht. Die  
Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident 
gibt das Ergebnis der Wahl oder des 
Losentscheides bekannt. 

5)  Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung 
nach § 46 Abs. 1 GO in einem Aus-
schuss kein Sitz entfallen ist, erklären 
unmittelbar nach dem jeweiligen Wahl-
gang zu Protokoll, ob und welche Per-
son sie in den Ausschuss entsenden. 

6)  Stadtvertreterinnen und –vertreter, die 
keiner Fraktion angehören, erklären in 
Textform gegenüber der Stadtpräsiden-
tin oder dem Stadtpräsidenten, in wel-
chem Ausschuss sie beratendendes 
Mitglied werden wollen.  

§ 25 

Form, Inhalt und Verteilung der Nieder-
schrift 

1)  Über jede Sitzung der Stadtvertretung 
und der Ausschüsse ist eine Nieder-
schrift in Form eines Beschlussproto-
kolls anzufertigen, die folgende Punkte 
enthält: 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende sowie Unter-
brechungen der Sitzung 

b)  Öffentlichkeit bzw. Nichtöffentlichkeit der 
Sitzung 

c)  Name der oder des Vorsitzenden und 
der Protokollführerin oder des Protokoll-
führers 

unverändert 
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d)  Namen der anwesenden und fehlenden 
Mitglieder 

e)  Namen der im Hinblick auf § 22 GO 
nicht anwesenden Mitglieder unter An-
gabe des Beratungspunktes 

f)  Namen der übrigen Sitzungsteilnehme-
rinnen oder Sitzungsteilnehmer 

g)  Namen der Mitglieder, die später kom-
men oder vor Schluss die Sitzung ver-
lassen, unter Angabe der Uhrzeit und 
des Tagesordnungspunktes 

h)  die gestellten Anträge 

i)  in der Sitzung gefasste Beschlüsse in 
der Reihenfolge der Behandlung 

j)  alle anderen Punkte, deren Aufnahme in 
die Niederschrift während der Sitzung 
beschlossen wurde. 

2)  Die Sitzungsniederschrift wird nach Be-
schlussfassung zum letzten Tagesord-
nungspunkt verlesen. Werden gegen die 
Niederschrift keine Einwendungen erho-
ben, erklärt die oder der Vorsitzende 
diese für genehmigt. Die Niederschrift 
wird von der oder dem Vorsitzenden und 
der Protokollführerin oder dem Protokoll-
führer  

3)  Abschriften der Niederschriften erhalten 
alle Mitglieder und die Oberbürgermeis-
terin oder der Oberbürgermeister.  

§ 26 

Protokollführerin oder Protokollführer 

Die Protokollführerinnen oder Protokollführer 
für die Sitzungen der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse werden von der Oberbürger-
meisterin oder dem Oberbürgermeister aus 
der hauptamtlichen Verwaltung bestimmt. 

Unverändert 

VI. Ausschüsse  

§ 27 

Geschäftsführung 

1)  Für die Ausschüsse gelten die Bestim-
mungen dieser Geschäftsordnung über 
die Sitzungen der Stadtvertretung ent-
sprechend, soweit nachfolgend oder in 
der Gemeindeordnung nichts anderes 
bestimmt ist. § 19 Abs. Abs. 5 Satz 1 gilt 
nicht. 
Für Abstimmungen werden Stimmkar-
tenbenutzt. 

2)  Die Ausschüsse werden nach Bedarf 

VI. Ausschüsse  

§ 27 

Geschäftsführung 

1)  Für die Ausschüsse gelten die Bestim-
mungen dieser Geschäftsordnung über 
die Sitzungen der Stadtvertretung ent-
sprechend, soweit nachfolgend oder in 
der Gemeindeordnung nichts anderes 
bestimmt ist. § 19 Abs. Abs. 5 Satz 1 
und § 25 Abs. 2 Satz 1 und 2 gelten 
nicht. 

 Für Abstimmungen werden Stimmkarten 
benutzt. 
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von der oder dem Vorsitzenden zu den 
festgelegten Sitzungstagen nach der 
Anlage zu dieser Geschäftsordnung 
einberufene oder der Vorsitzende setzt 
die Tagesordnung nach Beratung  mit 
der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister fest. Diese ist in die 
Einladung aufzunehmen. § 9 Abs. 1 
Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Das 
Recht der Ausschussmitglieder, Anträge 
zur Tagesordnung zu stellen, bleibt 
hierdurch unberührt. 

 Für das Verfahren gilt § 11 entspre-
chend. Anträge auf Aufnahme eines Ta-
gesordnungspunktes sind bis zum 11. 
Tag vor dem Sitzungsdatum, 15.00 Uhr, 
beim geschäftsführenden Amt des Aus-
schusses einzureichen. Soweit dieser 
Tag auf einen Sonntag, gesetzlichen 
Feiertag oder Sonnabend fällt, beginnt 
die Frist am nächstfolgenden Werktag, 
15.00 Uhr. Sie verkürzt sich um die Ta-
ge, die sie später beginnt 

 Wird über Auftragsvergaben beraten, 
sind die Ausschreibungsunterlagen zur 
Einsichtnahme durch die Ausschussmit-
glieder bereitzuhalten.  

3)  Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage, 
sie kann in dringenden Fällen abgekürzt 
werden, es sei denn, dass ein Drittel der 
Anzahl der Ausschussmitglieder wider-
spricht. 

4)  Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident, die Mitglieder des Hauptaus-
schusses und die Vorsitzenden der 
Fraktionen sowie die stellvertretenden 
Ausschussmitglieder erhalten eine Ab-
schrift der Einladung einschließlich Sit-
zungsvorlagen zur Kenntnis. Stellvertre-
tende Mitglieder nach § 46 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 46 Abs. 4 GO aller-
dings nur, insoweit die Vorlagen öffent-
lich sind. Im Vertretungsfall werden die 
nicht öffentlichen Vorlagen auf Anforde-
rung durch die Verwaltung zur Verfü-
gung gestellt. 

5)  Darüber hinaus erhalten die Mitglieder 
der Stadtvertretung für die Ausschüsse, 
in denen sie nicht Mitglied sind, Ab-
schriften der Einladungen, die Vorlagen 
jedoch nur auf Anforderung im Einzelfall. 

 Für die nach besonderen gesetzli-
chen Vorschriften zu bildenden Aus-
schüsse erfolgt abweichend von § 23 
Abs. 2a die Protokollierung der Ab-
stimmungen nach Ja und Nein Stim-
men sowie Enthaltungen. 

2)  Die Ausschüsse werden nach Bedarf 
von der oder dem Vorsitzenden zu den 
festgelegten Sitzungstagen nach der 
Anlage zu dieser Geschäftsordnung 
einberufen. Die oder der Vorsitzende 
setzt die Tagesordnung nach Beratung  
mit der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister fest. Diese ist in die 
Einladung aufzunehmen. § 9 Abs. 1 
Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Das 
Recht der Ausschussmitglieder, Anträge 
zur Tagesordnung zu stellen, bleibt 
hierdurch unberührt. 

 Für das Verfahren gilt § 11 entspre-
chend. Anträge auf Aufnahme eines Ta-
gesordnungspunktes sind bis zum 11. 
Tag vor dem Sitzungsdatum, 15.00 Uhr, 
in Textform beim geschäftsführenden 
Amt des Ausschusses einzureichen. 

 Soweit dieser Tag auf einen Sonntag, 
gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend 
fällt, beginnt die Frist am nächstfolgen-
den Werktag, 15.00 Uhr. Sie verkürzt 
sich um die Tage, die sie später beginnt 

 Wird über Auftragsvergaben beraten, 
sind die Ausschreibungsunterlagen zur 
Einsichtnahme durch die Ausschussmit-
glieder bereitzuhalten.  

3)  Die Ladungsfrist beträgt sieben Tage, 
sie kann in dringenden Fällen abgekürzt 
werden, es sei denn, dass ein Drittel der 
Anzahl der Ausschussmitglieder wider-
spricht. 

4)  Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident, die Mitglieder des Hauptaus-
schusses und die Vorsitzenden der 
Fraktionen sowie die stellvertretenden 
Ausschussmitglieder erhalten eine Ab-
schrift der Einladung einschließlich Sit-
zungsvorlagen zur Kenntnis. Stellvertre-
tende Mitglieder nach § 46 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 46 Abs. 4 GO aller-
dings nur, insoweit die Vorlagen öffent-
lich sind. Im Vertretungsfall werden die 
nicht öffentlichen Vorlagen auf Anforde-
rung durch die Verwaltung zur Verfü-
gung gestellt. 

5)  Darüber hinaus erhalten die Mitglieder 
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der Stadtvertretung für die Ausschüsse, 
in denen sie nicht Mitglied sind, Ab-
schriften der Einladungen, die Vorlagen 
jedoch nur auf Anforderung im Einzelfall. 

§ 28 

Öffentliche Anhörung 

1)  Jeder Ausschuss kann öffentliche Anhö-
rungen durchführen. Unberührt bleibt 
davon die Hinzuziehung von Sachver-
ständigen in die Ausschüsse. 

2)  Das Anhörungsverfahren wird von der 
oder dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses geleitet. Der zur Erörterung stehen-
de Gegenstand ist in geeigneter Form 
darzulegen. Die oder der Vorsitzende 
erteilt das Wort. 

3)  Über das Anhörungsverfahren ist eine 
Niederschrift zu fertigen. 

Unverändert 

VII. Beiräte 

§ 29 

Unterrichtung der Beiräte 

Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-
germeister unterrichtet die aufgrund beson-
derer Satzung nach § 47d GO gebildeten 
Beiräte über alle wichtigen Angelegenheiten, 
die die vom Beirat vertretene gesellschaftlich 
bedeutsame Gruppe betreffen. 
 
Dies geschieht insbesondere durch Über-
sendung von Einladungen, Vorlagen und 
Niederschriften der Selbstverwaltungsgremi-
en, als nichtöffentlich gekennzeichnete Un-
terlagen aber nur insoweit, als das die vom 
Beirat vertretene gesellschaftlich bedeutsa-
me Gruppe betroffen ist. 

Unverändert 

§ 30 

Anträge zur Tagesordnung 

Für die Beiräte gelten die Vorschriften des § 
11 entsprechend, wenn die Voraussetzungen 
des § 47e GO vorliegen. 

Unverändert 
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§ 31 

Teilnahme- und Rederecht 

1)  Die oder der Vorsitzende oder ein von 
ihm oder ihr schriftlich beauftragtes Mit-
glied der Beiräte nach § 47d GO kann 
nach dessen Beschlussfassung an den 
Sitzungen der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse in Angelegenheiten, die die 
vom Beirat vertretene gesellschaftlich 
bedeutsame Gruppe betreffen, teilneh-
men und das Wort verlangen. 

2)  Unabhängig von den vorstehenden  Vo-
raussetzungen wird der oder dem Vor-
sitzenden der in Norderstedt gewählten 
Beiräte nach.§ § 47 d und e  GO oder 
einem von ihr oder ihm beauftragten 
Mitglied des Beirates in den öffentlichen 
Sitzungen der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse in allen Angelegenheiten, 
welche die vom Beirat vertretene Grup-
pe von Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Norderstedt betreffen, auf deren 
Wunsch das Wort nach § 16c GO erteilt  

 Die Beiräte werden gebeten, sich vor 
der jeweiligen Sitzung mit dem oder der 
Vorsitzenden in Verbindung zu setzen. 

§ 31 

Teilnahme- und Rederecht 

1)  Die oder der Vorsitzende oder ein von 
ihm oder ihr in Textform beauftragtes 
Mitglied der Beiräte nach § 47d GO 
kann nach dessen Beschlussfassung an 
den Sitzungen der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse in Angelegenheiten, die 
die vom Beirat vertretene gesellschaft-
lich bedeutsame Gruppe betreffen, teil-
nehmen und das Wort verlangen. 

2)  Unabhängig von den vorstehenden  Vo-
raussetzungen wird der oder dem Vor-
sitzenden der in Norderstedt gewählten 
Beiräte nach.§ § 47 d und e  GO oder 
einem von ihr oder ihm beauftragten 
Mitglied des Beirates in den öffentlichen 
Sitzungen der Stadtvertretung und der 
Ausschüsse in allen Angelegenheiten, 
welche die vom Beirat vertretene Grup-
pe von Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Norderstedt betreffen, auf deren 
Wunsch das Wort nach § 16c GO erteilt  

 Die Beiräte werden gebeten, sich vor 
der jeweiligen Sitzung mit dem oder der 
Vorsitzenden in Verbindung zu setzen. 

 

§ 32 

Sachanträge 

Für die Beiräte gelten die Regelungen des § 
21 entsprechend, soweit die Voraussetzun-
gen des § 47e GO vorliegen. 

Unverändert 

VIII. Datenschutz 

§ 33 

Grundsatz 

1)  Mitglieder der Stadtvertretung, der Aus-
schüsse und der Beiräte, die im Rah-
men der Ausübung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unter-
lagen, die personenbezogene Daten 
enthalten, haben bzw. von ihnen Kennt-
nis erlangen, dürfen solche Daten nur zu 
dem jeweiligen der rechtmäßigen Auf-
gabenerfüllung dienenden Zweck verar-
beiten oder offenbaren. 

2)  Personenbezogene Daten sind Einzel-
angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person. 
Hierzu zählen auch Daten, die allein o-

Unverändert 



Anlage zur Vorlage B 19/0361 
Stand 20.08.2019 

H:\Ortsrecht\InBearbeitung\1_2_Geschäftsordnung\9. Änd\Anlage_B_19_0361-20190820.docx 

26/29 

der in Kombination mit anderen Daten 
eine Zuordnung zu einer bestimmbaren 
natürlichen Person ermöglichen. 

3)  Vertrauliche Unterlagen sind alle 
Schriftstücke, automatisierte Dateien 
und sonstige Datenträger, die als solche 
gekennzeichnet sind oder personenbe-
zogene Daten enthalten. Hierzu zählen 
auch mit vertraulichen Unterlagen in Zu-
sammenhang stehende handschriftliche 
oder andere Notizen. 

4)  Sonstige Geheimhaltungsvorschriften 
bleiben von diesen Regelungen unbe-
rührt. 
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§ 34 

Datenverarbeitung 

1)  Die Mitglieder der Stadtvertretung, der 
Ausschüsse und der Beiräte sind ver-
pflichtet, vertrauliche Unterlagen, insbe-
sondere Sitzungsunterlagen und -
niederschriften, so aufzubewahren, dass 
sie ständig vor Kenntnisnahme und Zu-
griff Dritter gesichert sind. Dieses gilt 
auch für den Transport der Unterlagen. 
In begründeten Einzelfällen ist der 
Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister auf Verlangen Auskunft 
über die getroffenen Datensicherheits-
maßnahmen zu geben. 

2)  Eine Weitergabe von vertraulichen Un-
terlagen oder Mitteilung über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderli-
chen Umfang bei Verhinderung an die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter, 
ist nicht zulässig. Dies gilt auch gegen-
über Mitgliedern der eigenen Partei bzw. 
Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mit-
gliedschaft in der Gemeindevertretung 
oder den jeweiligen zuständigen Aus-
schuss Zugang zu den vertrauliche Un-
terlagen erhalten. 

3)  Die Mitglieder der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse sind bei einem Aus-
kunftsersuchen eines Betroffenen nach 
dem Landesdatenschutzgesetz ver-
pflichtet, der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister auf Anfrage 
schriftlich Auskunft über die bei ihnen 
aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
zu einer bestimmten Person gespeicher-
ten Daten zu erteilen. 

4)  Vertrauliche Unterlagen sind unverzüg-
lich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabener-
füllung nicht mehr benötigt werden. 

5)  Bei vertraulichen Beschlussunterlagen 
einschließlich aller damit in Zusammen-
hang stehender Unterlagen ist dies re-
gelmäßig anzunehmen, wenn die Nie-
derschrift über die Sitzung, in der der 
jeweilige Tagesordnungspunkt ab-
schließend behandelt wurde, genehmigt 
ist. 

6)  Alle weiteren vertraulichen Unterlagen 
sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss 
der Beratungen, bei einem Ausscheiden 
aus der Stadtvertretung oder einem 

§ 34 

Datenverarbeitung 

1)  Die Mitglieder der Stadtvertretung, der 
Ausschüsse und der Beiräte sind ver-
pflichtet, vertrauliche Unterlagen, insbe-
sondere Sitzungsunterlagen und -
niederschriften, so aufzubewahren, dass 
sie ständig vor Kenntnisnahme und Zu-
griff Dritter gesichert sind. Dieses gilt 
auch für den Transport der Unterlagen. 
In begründeten Einzelfällen ist der 
Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister auf Verlangen Auskunft 
über die getroffenen Datensicherheits-
maßnahmen zu geben. 

2)  Eine Weitergabe von vertraulichen Un-
terlagen oder Mitteilung über den Inhalt 
an Dritte, ausgenommen im erforderli-
chen Umfang bei Verhinderung an die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter, 
ist nicht zulässig. Dies gilt auch gegen-
über Mitgliedern der eigenen Partei bzw. 
Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mit-
gliedschaft in der Gemeindevertretung 
oder den jeweiligen zuständigen Aus-
schuss Zugang zu den vertraulichen Un-
terlagen erhalten. 

3)  Die Mitglieder der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse sind bei einem Aus-
kunftsersuchen eines Betroffenen nach 
dem Landesdatenschutzgesetz ver-
pflichtet, der Oberbürgermeisterin oder 
dem Oberbürgermeister auf Anfrage in 
Textform  Auskunft über die bei ihnen 
aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
zu einer bestimmten Person gespeicher-
ten Daten zu erteilen. 

4)  Vertrauliche Unterlagen sind unverzüg-
lich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabener-
füllung nicht mehr benötigt werden. 

5)  Bei vertraulichen Beschlussunterlagen 
einschließlich aller damit in Zusammen-
hang stehender Unterlagen ist dies re-
gelmäßig anzunehmen, wenn die Nie-
derschrift über die Sitzung, in der der 
jeweilige Tagesordnungspunkt ab-
schließend behandelt wurde, genehmigt 
ist. 

6)  Alle weiteren vertraulichen Unterlagen 
sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss 
der Beratungen, bei einem Ausscheiden 
aus der Stadtvertretung oder einem 
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Ausschuss sofort, dauerhaft zu vernich-
ten bzw. zu löschen. 

 Alle Unterlagen können auch der Stadt-
verwaltung zur Vernichtung bzw. Lö-
schung übergeben werden. 

7)  Die ausgeschiedenen Mitglieder haben 
die Vernichtung bzw. Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber der 
Oberbürgermeisterin  oder dem Ober-
bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 

Ausschuss sofort, dauerhaft zu vernich-
ten bzw. zu löschen. 

 Alle Unterlagen können auch der Stadt-
verwaltung zur Vernichtung bzw. Lö-
schung übergeben werden. 

7)  Die ausgeschiedenen Mitglieder haben 
die Vernichtung bzw. Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber der 
Oberbürgermeisterin  oder dem Ober-
bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 

§ 351 

In-Kraft-Treten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.12. 2005 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsord-
nung  vom 21.05.2001 außer Kraft. 
 

Norderstedt, den 24.11.2005 

 

gez. 

Charlotte Paschen 

Stadtpräsidentin 

§ 35 

In-Kraft-Treten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.12. 2005 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsord-
nung  vom 21.05.2001 außer Kraft. 
 

Norderstedt, den 24.11.2005 

 

gez. 

Charlotte Paschen 

Stadtpräsidentin 

 
  

                                                
1
 Betrifft das In-Kraft-Treten der Ursprungsfassung 
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Anlage zur Geschäftsordnung der Stadt-
vertretung 

 
Sitzungstage der Ausschüsse  
 

Ausschuss: Sitzungstage: 

Hauptausschuss 
jeweils an einem 
Montag  

Stadtwerkeausschuss 
2. und optional 
4. Mittwoch im 
Monat 

Kulturausschuss 
4. Donnerstag im 
Monat 

Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Ver-
kehr 

1. und 3. Don-
nerstag im Mo-
nat 

Umweltausschuss 
3. Mittwoch im 
Monat 

Sozialausschuss 
3. Donnerstag im 
Monat 

Ausschuss für Schule 
und Sport 

1. und optional 
3. Mittwoch im 
Monat 

Jugendhilfeausschuss 
2. und optional 
4. Donnerstag im 
Monat 

Eingabenausschuss 
bei Bedarf an 
einem Montag 

 
 
Der hier festgelegte Tagungsrhythmus ist 
Bestandteil der Geschäftsordnung  der 
Stadtvertretung. Einladungen zu Ausschuss-
sitzungen erfolgen durch die Ausschussvor-
sitzenden gemäß § 27 GeschO. Sollte kein 
Beratungsbedarf bestehen, erfolgt keine 
gesonderte Benachrichtigung.“ 
 

unverändert 

 


